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l"Iit Bezug auf die Anfrage der Abgeordneten Melter und Genossen 
.' . 

vom 27oNovember 1968, Nro 994/J, betro Familienlastenausgleich, 
beehre ich mich mitzuteilen~ 

Die Bestimmung des § 4 Familienlastenausgleichsgesetz 1967, 
wonach solche Personen vom Anspruch auf österreichische Familien~ 
beihilfe au.sgeschlossen sind, di~ Anspruch auf eine gleichartige 
ausländische Beihilfe haben, ist derzeit Gegenstand von Besch\'lerden~ 
die beim Verfassungsgerichtshofanhängig sindo Es ist daher nicht 
ausgeschlossen, daß es zu einem Gesetzesprüfungsverfahren vor dem 
Verfassungsgerichtshof kommto Sollte der Verfassungsgerichtshof 
dahingehend entscheiden, daß der § 4 Familienlastenausgleichs= 
gest?tz 196'7 verfassungswidrig ist und dem verfassungsgesetzlich 
garantierten Gleichheitsrecht nur die Gewährung der vollen Familien­
beihilfe entsprechen würde, dann wäre auch die Gewährung einer Teil= 
leistu..'1g in Höhe der Differenz· zwischen den ausländischen Beihilfen 
und der österreichischen Familienbeihilfe verfassungswidrigo Es I 

müßten dann den Grenzgängern die vollen Familienbeihilfen gewährt 
werdeno In dieser Situation erscheint es mir richtig zu sein, die 
Entscheidu..."'1g des Verfassungsgerichtshofes abzuwarten, bevor über 
wei tera Maßnahmen konk.retverhandel t '\,Jird" Es wäre wenig sinnvoll, 
bereits vorher eine Gesetzesänderung - in Richtung der Gewährung 
einer Teilleistung - in die Wege zu leit;en,· \'fenn allenfalls von 
vornherein damit gerech...'>1et werden muß, daß diese Gese-tzesänderung 
vom Verfassungsgerichtshof als nicht verfassungskonform erkannt wird" 
Die Gewährung einer Teilleistung hat nämlich - wie bereits dargelegt -
zur Voraussetzung, daß der Ausschluß von der Ge\vährung der Familien­
beihilfe im Falle des Bezuges einer ausländischen Familienbeihilfe 
grundsätzlich nicht gegen das verfassungsgesetzliche Gleichheitsge-
bot verstößt, worüber der Verfassungsgerichtshof zufolge der an­
hängigen Beschwerden zu entscheiden haben wirdo 
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Ich darf daher festhalten, daß über die Frage nach der 
Ge'lrlährung einer Teilleistung nach dem Familienlastenausgleichs­
gesetz an Personen, die ausländische Familienbeihilfen beziehen, 
erst nach Entischeidung des Verfassungsgerichtshofes über die an­
hängigen Beschwerden weiter verhandelt und entschieden werden 
sollteo 

Ich darf aber darauf .Y'er\'ieisen, d8.ß 'die Finanzämter ange­
wiesen sind, Verpflichtungen zur Rückzahlung zu Up~echt bezogener 
Beihilfen, die ausschließlich auf die seit 1aJänner 1968 geänderte 
Rechtslage zurückzuführen sind, nachzusehen, wenn sich durch die 
Rückforderung ~~billige Härten e~gebeno 
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